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Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Besei-
tigungsgesetzes (AGTierNebG)

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem vorliegenden Gesetz wird das Gesetz zur Ausführung des Tierische Ne-
benprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) vom 14. Dezember 2004 (GBl. 
2004, S. 914) neu gefasst und an geändertes Bundesrecht angepasst. Der Anpas-
sungsbedarf resultiert aus dem Gesetz zur Änderung des Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetzes und zur Änderung des BVL-Gesetzes vom 4. August 
2016 (BGBl. I S. 1966), das am 12. Februar 2017 in Kraft getreten ist. Der auf-
grund geänderten Bundesrechts erforderliche Anpassungsbedarf wird gleichzeitig 
zum Anlass genommen, das Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenproduk-
te-Beseitigungsgesetzes neu zu fassen und in diesem Zuge in weiteren Punkten 
klarstellend zu überarbeiten und flexibler zu gestalten, soweit dies aus den Erfah-
rungen im Vollzug dieses Gesetzes erforderlich oder sinnvoll erscheint.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die bundesgesetzliche Änderung bezweckt die Anpassung des Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82) 
an geändertes europäisches Recht.
Gleichzeitig wurde im Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz die bisher 
geltende Regelung zur Zuständigkeit für die Verarbeitung und Beseitigung von 
tierischen Nebenprodukten geändert. Die Beseitigungspflicht als öffentlich-recht-
liche Aufgabe wurde im nunmehr geltenden § 3 Absatz 1 TierNebG ohne Be-
zug auf die bisher genannten Körperschaften des öffentlichen Rechts aufgrund 
grundgesetzlicher Vorgaben generell der nach Landesrecht zuständigen Behör-
de zugewiesen. Gemäß den Übergangsbestimmungen in § 16 Absatz 1 TierNebG 
gelten die nach Landesrecht zuständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
längstens bis zum Ablauf des 12. Februar 2020 als zuständige Behörden im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 2 TierNebG. Im Rahmen dieser Übergangsfrist haben die 
Länder Zeit, die jeweiligen Landesausführungsgesetze an diese Regelung anzu-
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passen und die nach Landesrecht zuständige Behörde zu benennen. In § 3 Absatz 2 
AGTierNebG werden die Landkreise und kreisfreien Städte weiterhin als Beseiti-
gungspflichtige bestimmt.

C .  A l t e r n a t i v e n

Zur grundlegenden Überarbeitung und Anpassung des Ausführungsgesetzes an 
das Bundesrecht gibt es keine Alternative.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Durch Klarstellung im Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Be-
seitigungsgesetzes wird festgelegt, dass durch die beseitigungspflichtigen Stadt- 
und Landkreise, die sich zu Zweckverbände für die Verarbeitung tierischer Ne-
benprodukte zusammengeschlossen haben, im Tierseuchenfall und bei behörd-
licher Anordnung der Beseitigung keine Gebühren für die Beseitigung von Wild-
tieren erhoben werden dürfen. Die Kosten sind durch die Beseitigungspflichtigen 
zu tragen. Da die Kosten jedoch von der Tierseuche und den betroffenen Wildtier-
arten abhängen, sind diese Kosten vorab nicht bezifferbar.

E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

Von der Darstellung des Erfüllungsaufwands wird gemäß Nummer 4.3.2 der 
VwV Regelungen abgesehen, da es sich bei der vorliegenden Regelung um eine 
Regelung zur Umsetzung verbindlichen Rechts der Europäischen Union handelt. 
Durch die Neufassung des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenproduk-
te-Beseitigungsgesetzes wird das Gesetz an die Änderungen des Tierische Ne-
benprodukte-Beseitigungsgesetzes angepasst, die aufgrund der Anpassung an die 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 erforder-
lich waren.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Die Prüfung der vorgesehenen Regelungen hat ergeben, dass vom Nachhaltig-
keitscheck gemäß Nummer 4.4.4 der VwV Regelungen im Ganzen abgesehen 
werden kann, da erhebliche Auswirkungen durch die Verabschiedung des Geset-
zes offensichtlich nicht zu erwarten sind.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Durch die Neufassung des Gesetzes fallen keine zusätzlichen Kosten für Private 
an.
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Staatsministerium Stuttgart, 18. Juni 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den von der Landesregierung verabschie-
deten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes nebst Vorblatt 
und Begründung mit der Bitte zu übersenden, die Beschlußfassung des Landtags 
herbeizuführen.

Ergänzend darf ich bemerken, daß die Landesregierung von einem Anhörungsver-
fahren abgesehen hat, nachdem ein solches Verfahren im vorliegenden Fall weder 
nach der Landesverfassung noch einer gesetzlichen Bestimmung vorgeschrieben 
oder geboten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident

Staatsministerium Stuttgart, 18. Februar 2020
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung 
den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Aus-
führung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes mit Begründung und 
Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die fe-
derführende Zuständigkeit für das Gesetz liegt beim Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz. Beteiligt sind das Ministerium für Finanzen, das 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration sowie das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. 

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zur Ausführung des Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

(AGTierNebG)

INHALTSÜBERSICHT

§ 1 Anwendungsbereich und Gesetzeszweck
§ 2 Zuständigkeiten
§ 3 Beseitigungspflicht
§ 4 Einzugsbereiche
§ 5 Gebühren und Entgelte
§ 6 Satzungen
§ 7 Inkrafttreten

§ 1
Anwendungsbereich und Gesetzeszweck

Dieses Gesetz dient der Umsetzung und Durchführung 
des Rechts der Europäischen Union sowie des Bundes-
rechts im Bereich der Beseitigung tierischer Nebenpro-
dukte. 

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörden im Sinne des § 2 TierNebG 
sind:
1.  das für das Veterinärwesen zuständige Ministerium 

als oberste Verwaltungsbehörde,
2.  die Regierungspräsidien als höhere Verwaltungsbe-

hörden und
3.  die unteren Verwaltungsbehörden mit Ausnahme der 

Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften.
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Behör-
den nach Absatz 1 Nummer 3 zuständig. Dies gilt auch 
für die Vollstreckung der von den übergeordneten Be-
hörden erlassenen Verwaltungsakte.
(3) Das für das Veterinärwesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, davon abweichend einzelne Zustän-
digkeiten durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wenn 
und soweit dies zur Vereinfachung des Verwaltungsver-
fahrens oder wegen der Bedeutung der Maßnahmen für 
eine wirksame Umsetzung des Tierische Nebenproduk-
terechts zweckmäßig ist.
(4) Die übergeordneten Behörden können im Rahmen 
ihrer Fachaufsicht im Einzelfall oder in mehreren gleich-
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gelagerten Fällen Angelegenheiten der nachgeordneten 
Behörden zur notwendigen Wahrung wichtiger öffent-
licher Interessen an sich ziehen und die erforderlichen 
Maßnahmen im eigenen Namen treffen. Dies kommt 
insbesondere in Betracht, wenn in Fällen kreisübergrei-
fender, landesweiter und landesübergreifender Bedeu-
tung eine einheitliche Wahrnehmung der Dienstaufgaben 
durch eine übergeordnete Behörde erforderlich ist.

§ 3
Beseitigungspflicht

(1) Die Stadt- und Landkreise als Beseitigungspflichtige 
sind zuständige Behörden im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 
TierNebG. Sie nehmen diese Aufgabe als weisungsfreie 
Pflichtaufgabe wahr. Das Gesetz über kommunale Zu-
sammenarbeit bleibt unberührt.
(2) Im Rahmen ihrer Beseitigungspflicht sind die Besei-
tigungspflichtigen nach Absatz 1 auch zuständige Behör-
de für
1.  die Entgegennahme der Meldungen nach § 7 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 3 TierNebG,
2.  die Entgegennahme abgelieferter verendeter Tiere 

nach § 7 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 TierNebG und 
die Geltendmachung der Überlassung der tierischen 
Nebenprodukte oder Folgeprodukte nach § 7 Absatz 4 
Satz 1 TierNebG,

3.  die Abholung, Sammlung, Kennzeichnung, Beförde-
rung und Lagerung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 TierNebG, 
die Abholung nach § 8 Absatz 2 TierNebG und die 
Geltendmachung der Unterstützung nach § 8 Absatz 3 
Satz 2 TierNebG und

4.  die Abholung tierischer Nebenprodukte oder Folge-
produkte nach § 9 Absatz 2 TierNebG.

(3) Die Beseitigungspflichtigen nach Absatz 1 können 
sich zur Erfüllung ihrer Beseitigungspflicht nach § 3 
Absatz 1 Satz 4 TierNebG mit Zustimmung des Regie-
rungspräsidiums Dritter bedienen. Die Beauftragung von 
Dritten nach § 3 Absatz 1 Satz 4 TierNebG setzt voraus, 
dass diese einen Verarbeitungsbetrieb, eine Verbren-
nungsanlage oder eine Mitverbrennungsanlage im Sinne 
des § 3 Absatz 3 TierNebG betreiben.
(4) Tierkörper von Heimtieren gemäß Artikel 3 Num-
mer 8 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Ver-
ordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1; ber. ABl. L 348 vom 4.12.2014, S. 31), 
die zuletzt durch Verordnung (EU) Nr. 2019/1009 (ABl. 
L170 vom 5.06.2019, S. 1) geändert worden ist, unterfal-
len nicht der Einzugsbereichsregelung nach § 4 Absatz 1 
und unterliegen nicht der Beseitigungspflicht durch die 
gemäß § 3 Absatz 1 dieses Gesetzes zuständige Behörde, 
wenn sie
1.  auf hierfür besonders zugelassenen Plätzen vergraben 

oder
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2.  auf eigenem Gelände, nicht jedoch in Wasserschutz-
gebieten und nicht in unmittelbarer Nähe öffentlicher 
Wege und Plätze, unter einer mindestens 50 cm star-
ken Erdschicht vergraben werden.

§ 4
Einzugsbereiche

(1) Die Einzugsbereiche werden nach § 6 Absatz 1 TierNebG 
vom für das Veterinärwesen zuständigen Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium nach Anhörung 
der Beseitigungspflichtigen durch Rechtsverordnung be-
stimmt.
(2) Das in § 3 Absatz 1 Satz 1 TierNebG bezeichnete 
Material kann mit Zustimmung des Regierungspräsidi-
ums auch in Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungsan-
lagen oder Mitverbrennungsanlagen außerhalb der nach 
Absatz 1 bestimmten Einzugsbereiche behandelt, ver-
arbeitet oder beseitigt werden, wenn
1.  der Betrieb oder die Anlage von dem Beseitigungs-

pflichtigen nach § 3 Absatz 3 als Dritter im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Satz 4 TierNebG beauftragt wird oder

2.  ein besonderer Ausnahmefall vorliegt, insbesondere 
im Fall eines Tierseuchenausbruchs.

§ 5
Gebühren und Entgelte

(1) Für die Abholung, Sammlung, Kennzeichnung, Be-
förderung, Lagerung, Behandlung und Verarbeitung 
(Entfernung und Beseitigung) der in § 3 Absatz 1 Satz 1 
TierNebG bezeichneten tierischen Nebenprodukte oder 
Folgeprodukte können die Beseitigungspflichtigen oder 
die von ihnen gebildeten Zweckverbände unbeschadet 
der nachfolgenden Absätze Benutzungsgebühren auf-
grund einer Satzung nach Maßgabe des Kommunalabga-
bengesetzes erheben. Bei der Bemessung der Gebühren 
sind die Verwertungserlöse zu berücksichtigen.
(2) Zur Deckung der gemäß Absatz 1 Satz 1 entstehen-
den Kosten für die Entfernung und Beseitigung von Tie-
ren, einschließlich Wildtieren, die auf behördliche An-
ordnung aufgrund des Ausbruchs einer in der Liste der 
Tierseuchen der Weltorganisation Tiergesundheit oder 
der Liste der Tierseuchen und Zoonosen gemäß den An-
hängen I und II der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S.1; ber. ABl. L 137 
vom 24.5.2017, S. 40), die zuletzt durch Verordnung 
(EU) 2017/2393 (ABl. L 350 vom 13.12.2017, S. 15) 
geändert worden ist, getötet oder beseitigt werden, von 
gefallenen Tieren, für die eine Verpflichtung zur Durch-
führung von TSE-Tests im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmisibler spongi-
former Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 31.5.2001, 
S. 1; ber. ABl. L 325 vom 8.12.2001, S. 31), die zuletzt 
durch Verordnung (EU) Nr. 2019/1091 (ABl. 173 vom 
27.6.2019, S. 42) geändert worden ist, besteht, sowie von 
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verendeten Wildtieren, wenn die unschädliche Beseiti-
gung aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung behörd-
lich angeordnet wurde und keine Aneignung des Wildes 
im jagdrechtlichen Sinne erfolgt ist, werden keine Ge-
bühren erhoben. 
(3) Für Tierkörper von Vieh im Sinne des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 
(BGBl. I S. 1938), das durch Artikel 100 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626, 1685) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, die 
nicht unter die Regelungen in Absatz 2 fallen, werden 
Gebühren in Höhe von 25 Prozent der Kosten für die 
Lagerung, Verarbeitung und endgültige Beseitigung er-
hoben. Für die Entfernung der Tierkörper werden keine 
Gebühren erhoben.
(4) Für die Beseitigung einzelner Körper von Ferkeln 
unter 20 kg, von Kaninchen, von unter 6 Wochen alten 
Schaf- und Ziegenlämmern sowie von Geflügel können 
zusätzlich zu den Gebühren nach Absatz 3 Gebühren für 
das Sammeln und den Transport erhoben werden.
(5) An Stelle der Erhebung von Benutzungsgebühren 
können die anteiligen Kosten nach Absatz 3 auch durch 
Erhebung einer Umlage bei den Tierbesitzerinnen und 
Tierbesitzern gedeckt werden, soweit das Recht der Eu-
ropäischen Union dies zulässt. Die Beseitigungspflichti-
gen oder die von ihnen gebildeten Zweckverbände kön-
nen die Erhebung der Umlage durch Vereinbarung der 
Tierseuchenkasse Baden-Württemberg übertragen.
(6) Übersteigen die Verwertungserlöse die Kosten für 
die Beseitigung der tierischen Nebenprodukte wesent-
lich, ist ein Entgelt nach Maßgabe einer Satzung zu ge-
währen. Bei der Bemessung des Entgelts sind die Kosten 
für die Abholung, Sammlung, Kennzeichnung, Beförde-
rung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und Besei-
tigung und die Verwertungserlöse zu berücksichtigen. 
§ 48 der Landkreisordnung und § 102 der Gemeindeord-
nung bleiben unberührt.
(7) Im Falle der Übertragung nach § 3 Absatz 3 TierNebG 
gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an Stelle von Benutzungsgebühren ein privat-
rechtliches Entgelt verlangt werden kann.
(8) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Besitzer von ab-
holpflichtigem Vieh, bei denen es sich um Unternehmen 
handelt, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund 
eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommis-
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht 
nachgekommen sind.

§ 6
Satzungen

Satzungen, die von den Beseitigungspflichtigen oder den 
von ihnen gebildeten Zweckverbänden zur Durchfüh-
rung der in § 1 genannten Vorschriften erlassen werden, 
bedürfen der Genehmigung durch das Regierungspräsi-
dium.
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§ 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung  
in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Ausführung  
des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes vom 
14. Dezember 2004 (GBl. S. 914), das durch Artikel 58 
der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 106) 
geändert worden ist, außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Die Änderung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebG) 
trat am 12. Februar 2017 in Kraft. Der dadurch entstandene Anpassungsbedarf 
wird gleichzeitig zum Anlass genommen, das Gesetz zur Ausführung des Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes neu zu fassen und in diesem Zuge in 
weiteren Punkten klarstellend zu überarbeiten und flexibler zu gestalten, soweit 
dies aus den Erfahrungen im Vollzug dieses Gesetzes erforderlich oder sinnvoll 
erscheint.

II. Inhalt

Durch Änderung der bundesgesetzlichen Regelung wurde die bisher geltende Re-
gelung in § 3 Absatz 1 TierNebG zur Zuständigkeit für die Verarbeitung und Be-
seitigung von tierischen Nebenprodukten geändert. Bisher oblag diese Aufgabe 
den „nach Landesrecht zuständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts (Be-
seitigungspflichtige)“. Nach Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 des Grundgesetzes dürfen 
jedoch durch Bundesgesetz Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht 
übertragen werden. Die Beseitigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe 
wurde daher im nunmehr geltenden § 3 Absatz 1 TierNebG ohne Bezug auf Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts generell der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde zugewiesen. Nach der Übergangsbestimmung des § 16 Absatz 1 TierNebG 
gelten die nach Landesrecht zuständigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
längstens bis zum Ablauf des 12. Februar 2020 als zuständige Behörden im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 2 TierNebG. 
Im derzeit geltenden § 1 AGTierNebG sind die Landkreise und kreisfreien Städte 
als zuständige Körperschaften des öffentlichen Rechts im Sinne des bisher gel-
tenden § 3 Absatz 1 TierNebG bestimmt worden. Sie nehmen diese Aufgabe als 
Selbstverwaltungsaufgabe wahr und haben zur Aufgabenerfüllung die Zweck-
verbände für die Verarbeitung tierischer Nebenprodukte ztn Neckar-Franken und 
ZTN SÜD gebildet. Mit dem vorliegenden Gesetz soll ermöglicht werden, diese 
Struktur fortzuführen. Der aufgrund der Änderung des Bundesrechts entstandene 
Anpassungsbedarf wird gleichzeitig zum Anlass genommen, das Gesetz zur Aus-
führung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes in weiteren Punkten 
klarstellend zu überarbeiten und flexibler zu gestalten, soweit dies aus den Erfah-
rungen im Vollzug dieses Gesetzes erforderlich oder sinnvoll erscheint. 

III. Alternativen

Zur grundlegenden Überarbeitung und Anpassung des Ausführungsgesetzes an 
das Bundesrecht gibt es keine Alternative.

IV. Finanzielle Auswirkungen (§ 10 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung)

Mit dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgeset-
zes sind für das Land derzeit keine erkennbaren Mehrkosten gegenüber den bis-
herigen Regelungen verbunden. Gegenüber der bisherigen Regelung wird klarge-
stellt, dass durch die Beseitigungspflichtigen (Stadt- und Landkreise bzw. Zweck-
verbände für die Verarbeitung tierischer Nebenprodukte) im Tierseuchenfall und 
bei behördlicher Anordnung der Beseitigung keine Gebühren für die Beseitigung 
von Wildtieren erhoben werden dürfen. Die Kosten sind durch die Beseitigungs-
pflichtigen zu tragen. Da die Kosten jedoch von der Tierseuche und den betroffe-
nen Wildtierarten abhängen, sind diese Kosten vorab nicht bezifferbar.
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V. Erfüllungsaufwand

Von der Darstellung des Erfüllungsaufwandes wird gemäß Nummer 4.3.2 der VwV 
Regelungen abgesehen, da es sich bei der vorliegenden Regelung um eine Rege-
lung zur Umsetzung verbindlichen Rechts der Europäischen Union handelt. Durch 
die Neufassung des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Besei-
tigungsgesetzes wird das Gesetz an die Änderungen des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes angepasst, die aufgrund der Anpassung an die Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 und die Verordnung (EU) Nr. 142/2011 erforderlich waren.

VI. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks

Die Prüfung der vorgesehenen Regelungen hat ergeben, dass vom Nachhaltig-
keitscheck gemäß Nummer 4.3.4 der VwV Regelungen im Ganzen abgesehen 
werden kann, da erhebliche Auswirkungen durch die Verabschiedung des Ge-
setzes offensichtlich nicht zu erwarten sind. Die wesentlichen Regelungen des 
Gesetzes beruhen auf dem Änderungsbedarf, der sich aus dem Recht der Euro-
päischen Union und des Bundes im Bereich der Beseitigung Tierischer Neben-
produkte und dessen Umsetzung in Landesrecht ergibt. Durch die Neufassung des 
Gesetzes sind erhebliche Auswirkungen auf den Klimawandel, den Ressourcen-
verbrauch, die ökologische Tragfähigkeit und Modernisierung der Wirtschaft, die 
Chancengleichheit, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, den demografischen 
Wandel oder sonstige Auswirkungen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 
offensichtlich nicht zu erwarten.

VII. Sonstige Kosten für Private

Durch die Neufassung des Gesetzes fallen keine zusätzlichen Kosten für Private 
an.

B. Einzelbegründung

Zu § 1 – Anwendungsbereich und Gesetzeszweck

Die neue Vorschrift beschreibt den sachlichen Anwendungsbereich und den 
Zweck des Gesetzes unter Bezugnahme auf § 1 TierNebG (Durchführung des 
Rechts der Europäischen Union sowie nationalen Rechts).

Zu § 2 – Zuständigkeiten

Im bisherigen Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetzes erfolgte (außer in § 5) keine genaue Zuweisung der Zuständigkeiten. 
Nach § 2 TierNebG obliegt der nach Landesrecht zuständigen Behörde die Durch-
führung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der in ihrem Rahmen oder zu 
ihrer Durchführung erlassenen unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europä-
ischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union, des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes und der aufgrund des Gesetzes erlassenen Rechtsvorschrif-
ten. Absatz 1 Satz 1 legt hierzu die zuständigen Behörden auf der obersten, höhe-
ren und unteren Verwaltungsebene fest.
Absatz 2 und Absatz 3 entsprechen dem bisherigen § 5 Absatz 1 und 2.
Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 3.

Zu § 3 – Beseitigungspflicht

Da die Verarbeitung und Beseitigung des in § 3 Absatz 1 Satz 1 TierNebG ge-
nannten Materials vorrangig seuchenhygienische, das heißt dem Schutz der Ge-
sundheit von Mensch und Tier dienende öffentliche Aufgaben sind, müssen sie 
wie bisher von stets funktions- und handlungsfähigen Institutionen übernommen 
werden. Die Verarbeitung und Beseitigung der beseitigungspflichtigen tierischen 
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Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte muss zu jeder Zeit gesichert und ord-
nungsgemäß durchgeführt werden können. Daher erfolgt wie bisher eine Aufga-
benzuweisung an die Stadt- und Landkreise als zuständige Behörden im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 TierNebG.
Absatz 2 stellt eine Folgeregelung zu dem aufgrund des Artikels 84 Absatz 1 Satz 7 
des Grundgesetzes geänderten § 3 Absatz 1 TierNebG dar und beinhaltet keine 
Neuzuweisung von Zuständigkeiten.
Mit Absatz 3 wird klargestellt, dass sich die Beseitigungspflichtigen für Aufga-
ben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Erfüllung der Beseitigungspflicht 
stehen, des nach § 3 Absatz 1 Satz 4 TierNebG beauftragten Dritten bedienen 
können. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser einen Verarbeitungsbetrieb, eine 
Verbrennungsanlage oder eine Mitverbrennungsanlage „selbst“ betreiben muss. 
Der Betrieb der Anlage durch einen vertraglich gebundenen Dritten im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Satz 4 TierNebG ist zur Sicherstellung des öffentlichen Interesses 
erforderlich. Die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten der Kategorien 1 und 2 
sowie der Folgeprodukte betreffen einen in hohem Maße gefahrenträchtigen Be-
reich. Die Beseitigung solchen Materials ist – wie bereits ausgeführt – vorrangig 
eine seuchenhygienische, das heißt dem Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier dienende Aufgabe und eine fundamentale Säule der Tierseuchenbekämp-
fung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass gefallene Tiere zum Zeitpunkt 
ihres Todes Tierseuchenerreger in sich tragen. Das Gefahrenpotential ist daher 
so gering wie möglich zu halten. Die Beseitigungspflichtigen müssen vor diesem 
Hintergrund die Möglichkeit haben, im Fall der Beauftragung eines Dritten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 4 TierNebG im Rahmen der Vertragsausführung un-
mittelbar auf den Dritten, der die eigentliche Beseitigungshandlung vornimmt, 
einzuwirken. Es ist daher geboten, das Betreiben eines Verarbeitungsbetriebs, ei-
ner Verbrennungsanlage oder einer Mitverbrennungsanlage durch den vertraglich 
gebundenen Dritten zu fordern.
Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 2 Absatz 3.

Zu § 4 – Einzugsbereiche

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 2 Absatz 1. Die Festlegung der Einzugs-
bereiche im Sinne des § 6 Absatz 1 TierNebG erfolgt durch Rechtsverordnung. 
Der nunmehr geltende § 6 Absatz 1 TierNebG entspricht im Wesentlichen seiner 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes und zur Änderung des BVL-Gesetzes geltenden Fassung. 
Danach bestimmen die Länder die räumlichen Gebiete, innerhalb derer die Be-
seitigungspflichtigen mit ihren beziehungsweise mit den von ihnen beauftragten 
Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungsanlagen oder Mitverbrennungsanlagen für 
Material der Kategorien 1 oder 2 tätig werden müssen. Die Verarbeitungsbetrie-
be, Verbrennungsanlagen oder Mitverbrennungsanlagen haben nicht nur für die 
Unschädlichmachung und Verarbeitung, sondern zum größten Teil auch für die 
Anfuhr des anfallenden Materials zu sorgen. Um einerseits klare Abgrenzungen 
der Zuständigkeiten und eine Auslastung der Betriebe oder Anlagen, andererseits 
jederzeit eine Verarbeitung und Beseitigung gewährleisten zu können, haben die 
Länder die Festlegung von Einzugsbereichen vorzunehmen (vergleiche Bundes-
tags-Drucksache 15/1667, Seite 13 zu § 6 TierNebG). Mit der Festlegung von 
Einzugsbereichen soll das innerhalb eines Einzugsbereichs anfallende Material 
dem zuständigen Beseitigungspflichtigen garantiert sein. Nach der Übergangs-
bestimmung des § 16 Absatz 3 TierNebG gilt ein nach § 6 TierNebG in der bis 
zum 11. August 2016 geltenden Fassung nach landesrechtlichen Vorschriften be-
stimmter Einzugsbereich als Einzugsbereich im Sinne des Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetzes.
Absatz 2 macht von der Ermächtigung des § 6 Absatz 2 TierNebG Gebrauch. 
Danach können die Länder bestimmen, dass das in § 3 Absatz 1 Satz 1 TierNebG 
bezeichnete Material auch in Verarbeitungsbetrieben, Verbrennungsanlagen oder 
Mitverbrennungsanlagen außerhalb des festgelegten Einzugsbereichs nach § 6 
Absatz 1 TierNebG behandelt, verarbeitet, verwendet oder beseitigt werden darf, 
er entspricht dem bisherigen § 2 Absatz 2. Neben der Beauftragung eines Dritten 
wird klargestellt, dass zusätzlich auch im Fall eines Tierseuchenausbruchs, wenn 
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die Beseitigungskapazitäten im Einzugsbereich nicht ausreichen, eine Beseitigung 
außerhalb der festgelegten Einzugsbereiche erfolgen kann.

Zu § 5 – Gebühren und Entgelte

Absatz 1 entspricht mit redaktionellen Anpassungen im Wesentlichen dem bisher 
geltenden § 3 Absatz 1, wonach die Beseitigungspflichtigen Benutzungsgebühren 
für die Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung 
und Beseitigung der in § 3 Absatz 1 Satz 1 TierNebG bezeichneten tierischen 
Nebenprodukte erheben können. 
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 3 Absatz 2. Hierin wird 
in Umsetzung der derzeit geltenden Beihilfebestimmungen der Europäischen 
Union, vergleiche Teil II Kapitel 1 Nummer 1.2.1.4 der Rahmenregelung der 
Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten 2014 bis 2020 vom 1. Juli 2014 (ABl. C 204 vom 1.7.2014, 
S. 1) und Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 
25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihil-
fen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt 
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1), festgelegt in welchen Fäl-
len keine Gebühren erhoben werden dürfen. Unter anderem darf aufgrund der 
genannten beihilferecht lichen Vorgaben von einer Gebührenerhebung für die Ent-
fernung und Beseitigung getöteter Tiere nur in den Fällen abgesehen werden, in 
denen die Tötung aufgrund eines Ausbruchs einer in der Liste der Tierseuchen der 
Weltorganisation Tiergesundheit oder der Liste der Tierseuchen und Zoonosen 
gemäß den Anhängen I und II der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 aufgeführten 
Tierkrankheiten erfolgte. 
Durch die neugefasste Formulierung und Ergänzung wird klargestellt, dass bei 
auf behördliche Anordnung getöteten Wildtieren, analog der Tötung im Haustier-
bestand, keine Gebühren erhoben werden dürfen. Das gleiche gilt für die Besei-
tigung verendeter oder getöteter Wildtiere, wenn die Beseitigung behördlich an-
geordnet wurde. Derartige Anordnungen dienen ausschließlich der Tierseuchen-
bekämpfung. Damit soll verhindert werden, dass infektiöses Material in der Natur 
verbleibt und dann mögliche Ansteckungsquelle für weitere noch nicht infizierte 
Tiere sein kann. Ein Ausbruch der Afrikanischen oder Klassischen Schweinepest 
und deren Umfang sind nicht vorhersehbar, im Ausbruchsfall entstehen jedoch 
erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten Schweinesektor. Die 
Afrikanische Schweinepest zirkuliert derzeit in Wild- und Hausschweinebestän-
den in den baltischen Staaten, der Ukraine, Ungarn, Polen, Russland, Rumänien, 
Bulgarien sowie der Slowakei. In keinem der Länder konnte die Tierseuche bei 
Wildschweinen bisher erfolgreich bekämpft werden. Mit den im April 2018 in 
Ungarn und im September 2018 in Belgien festgestellten Fällen ist die Afrika-
nische Schweinepest weiter an Deutschland herangerückt. Die Anordnung, aus 
Gründen der Tierseuchenbekämpfung Tierkörper wildlebender Tiere unschädlich 
zu beseitigen, hat zur Folge, dass es sich um beseitigungspflichtiges Material der 
Kategorie 1 nach Artikel 8 Buchstabe a Unterbuchstabe v der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 handelt. Diese Regelung erfolgt unabhängig von der derzeitigen 
Kostenübernahme bei der Entsorgung von Wildverwahrstellen durch das Land in 
seuchenfreien Zeiten. Die Entsorgung von Material von Wildtieren in seuchen-
freien Zeiten unterliegt nicht den Bestimmungen des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsrechts.
Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 3 Absatz 3. Die Regelung steht in Über-
einstimmung mit den derzeit geltenden Beihilfebestimmungen der Europäischen 
Union für Falltiere, vergleiche Teil II Kapitel 1 Nummer 1.2.1.4 der Rahmenre-
gelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 
und in ländlichen Gebieten 2014 bis 2020 vom 1. Juli 2014 (ABl. C 204 vom 
1.7.2014, S. 1) und Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommis-
sion vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von 
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). Beihilfen für Falltie-
re in landwirtschaftlichen Betrieben dürfen danach bis zu einem Höchstsatz von  



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7780

13

75 Prozent der Kosten für die Verarbeitung dieser Tiere und zu 100 Prozent für 
die Sammlung und den Transport gezahlt werden. 
Die Absätze 4 bis 7 entsprechen den bisherigen Absätzen 4 bis 7 in § 3.
In Absatz 8 wird die sogenannte Deggendorf-Klausel in das Gesetz eingefügt. Mit 
Einfügung der Deggendorf-Klausel wird klargestellt, dass Unternehmer, die einer 
Rückforderungsanordnung nicht nachgekommen sind, keine finanzielle Unter-
stützung durch die Falltierbeihilfe erhalten dürfen. Dies dient der Anpassung der 
Beihilfe an die Vorgaben der Rahmenregelung der Europäischen Union für staat-
liche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014 bis 
2020 (ABl. EU C 204 vom 1. Juli 2014, S. 1). Aus Randnummer 27 der Rahmen-
regelung ergibt sich, dass an Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung 
der Europäischen Kommission aufgrund einer festgestellten unzulässigen Beihil-
fe nicht nachgekommen sind, bis zur vollständigen Rückzahlung keine (weitere) 
Beihilfe gezahlt werden darf. Dies entspricht der sogenannten Deggendorf-Recht-
sprechung (ES-T-244/93 und T486/93, TWB Textilwerke Deggendorf GmbH/
Kommission).

Zu § 6 – Satzungen

§ 6 entspricht dem bisherigen § 4.

Zu § 7 – Inkrafttreten

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und das Außerkrafttreten des 
bisherigen Ausführungsgesetzes zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setzes.

C. Ergebnis der Anhörung

An der Verbändeanhörung haben sich folgende Verbände beteiligt:
– Gemeindetag Baden-Württemberg e. V.
– Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e. V.
Beide Stellungnahmen erfolgten ohne Änderungswünsche.
Im Beteiligungsportal des Landes wurde kein Kommentar abgegeben.
Aufgrund von Vorgaben des europäischen Beihilferechts war es erforderlich, in 
§ 5 des vorliegenden Gesetzesentwurfs noch wenige begriffliche Klarstellungen 
vorzunehmen. Diese Klarstellungen beziehen sich auf die Unterscheidung der Be-
griffe „Entfernung“ und „Beseitigung“ von Tierkörpern, da für beide Tätigkeiten 
unterschiedliche Fördersätze nach dem europäischen Beihilferecht gelten. Des 
Weiteren erfolgte ein klarstellender Einschub in § 5 Absatz 2, da aufgrund bei-
hilferechtlicher Vorgaben von einer Gebührenerhebung für die Entfernung und 
Beseitigung getöteter Tiere nur in den Fällen abgesehen werden darf, in denen 
die Tötung aufgrund eines Ausbruchs einer in der Liste der Tierseuchen der Welt-
organisation Tiergesundheit oder der Liste der Tierseuchen und Zoonosen gemäß 
den Anhängen I und II der Verordnung (EU) Nr. 652/2014 aufgeführten Tier-
krankheiten erfolgte.


